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Stadt Burg 
 
1. Allgemeinverfügung 
 
Auf Grund § 7 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-Anhalt (LÖffZeitG LSA) vom  
22. November 2006 werden folgende Ladenöffnungszeiten für den nachfolgend genannten Bereich der Stadt Burg 
erlaubt. 
 
Brüderstraße, Jacobistraße, Magdalenenplatz, Magdeburger Straße, Markt, Schartauer Straße 
 
Samstag, 2. September 2017 
in der Zeit von 20:00 – 24:00 Uhr 
 
Sonntag, 3. September 2017 
in der Zeit von 13:00 – 18:00 Uhr 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung ordne ich an. 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 7 LÖffZeitG LSA kann die Gemeinde erlauben, dass Verkaufsstellen gemäß § 2 LÖffZeitG LSA aus 
besonderem Anlass an höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. Von der Öffnung ausgenommen sind 
der Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostersonntag, der Ostermontag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 1. 
und 2. Weihnachtsfeiertag sowie der Heiligabend, soweit dieser auf einen Sonntag fällt. 
 

Herausgeber des Amtsblattes und verantwortlich: Der Bürgermeister der Stadt Burg, Tel. 03921/921-0, Zusammenstellung: Büro des 
Bürgermeisters / Ratsverwaltung der Stadtverwaltung Burg, Tel.: 03921/921-670. Das Amtsblatt erscheint monatlich und zusätzlich bei 
Bedarf und kann kostenlos in den Ortschaftsbüros und in der Stadtverwaltung Burg (In der Alten Kaserne 2) abgeholt werden. Eine 
Verteilung an alle Haushalte der Stadt Burg erfolgt nicht. Einwohner und Interessierte mit einem Internetzugang und einer E-Mail-Adresse 
können sich auch in einen E-Mail-Verteiler zur Zusendung des Amtsblattes über das Internet eintragen lassen. Anmeldungen zur 
Aufnahme in den E-Mail-Verteiler können an die E-Mail-Adresse: burg@stadt-burg.de gerichtet werden. 
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Die Öffnung kann auf bestimmte Bezirke oder Handelszweige beschränkt werden und darf fünf zusammenhängende 
Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. 
 
Die Erlaubnis kann auf den unmittelbar vorhergehenden Samstag von 0 bis 24 Uhr erstreckt werden. 
 
Aus Anlass des 16. Rolandfestes der Stadt Burg werden im oben genanntem Gebiet, unter Berücksichtigung des 
Hauptgottesdienstes, die Ladenöffnungszeiten wie zuvor genannt erlaubt. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Verfügung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Unter Berücksichtigung des kurzen Zeitraums bis zur beabsichtigen Ladenöffnung würde im Falle eines 
Widerspruchs nicht mehr mit einer abschließenden Entscheidung in der Hauptsache zu rechnen sein. Das Interesse 
der Kunden sowie der Geschäftsinhaber an der Wirksamkeit dieser Allgemeinverfügung überwiegt hier deutlich dem 
Interesse eines möglichen Widerspruchsführers an der vorläufigen Nichtvollziehbarkeit. Daher ist die Anordnung der 
sofortigen Vollziehung im besonderen öffentlichen Interesse geboten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg einzulegen. 
 
 
Burg, 03. Juli 2017 
 
 
 
gez. Vogler 
Vertreter des Bürgermeisters 
 
 

2. Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 der 
Landesgartenschau Burg 2018 GmbH 

 
1. Mit Beschluss –Nr. 04/2017 wurde in der 2. Aufsichtsratssitzung am 06.06.2016 der von der WIBERA 

Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 beschlossen und 
die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 entlastet. 

2. Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfung: 
Auszug aus dem Bericht „Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes 
für das Geschäftsjahr 2016“ 
„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 10. Mai 2017 den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
An die Landesgartenschau BURG 2018 GmbH, Burg 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Landesgartenschau BURG 2018 GmbH, Burg, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der 
Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und  
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rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 Leipzig, den 10. Mai 2017 
 WIBERA Wirtschaftsberatung  

Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Peter Nuretinoff   gez. Markus Salzer 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 

 
3. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 und der Lagebericht werden gemäß § 18 des 

Gesellschaftsvertrages der Landesgartenschau Burg 2018 GmbH in den Geschäftsräumen der 
Landesgartenschau Burg 2018 GmbH in der Zeit vom 
 
31. Juli 2017 bis 11. August 2017 
 
zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. 

 
 
3. Beschlüsse – Außerordentliche Sitzung Wirtschafts- und Vergabeausschuss 6. Juli 2017 
 
Nicht Öffentliche Teil 
 
Auftragsvergabe Kauf LKW für Bauhof 
Beschluss: 104/2017       bestätigt 
 
Auftragsvergabe ehem. Clara-Schwab-Schule, Sporthallenbereich, Los 28 – Heizung, Sanitär, Lüftung 
Beschluss: 105/2017       bestätigt 
 
 
4. Öffentliche Auslegung Entwurfsplanung “Gehweg Kanalstraße“ in Burg 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Auslegungszeit: vom 10.07.2017 bis zum 09.08.2017 
Auslegungsort: Stadtverwaltung Burg, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen, In der Alten Kaserne 2, Haus 2, 
2.OG (Schaukasten), 39288 Burg  
 
 
5. Bekanntmachung – Hinweis der Bundeswehr 
 
Der Standortübungsplatz BURG ist Militärischer Sicherheitsbereich. 
 
Die Grenzen sind durch Warntafeln und Sperrschranken kenntlich gemacht. 
 
Das Betreten und/oder Befahren des Standortübungsplatzes stellt eine Gefahr für Leib und Leben durch  Schieß- 
und Übungsbetrieb dar und ist deshalb verboten. 
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Besonders Kinder spielen gerne auf Teilen des Standortübungsplatzes. 
Dabei sind sie sich der Gefahr für Leib und Leben beim Betreten oder Befahren des Standortübungsplatzes nicht 
bewusst. Bei der Berührung oder Mitnahme von Blindgängern oder Munitionsteilen kann es zu  
lebensgefährlichen Verletzungen kommen. 
Eltern und Lehrpersonal der Schulen werden dringend gebeten, auf diese Gefahren hinzuweisen. 
 
Bei Kontrollen des Standortübungsplatzes durch Feldjägerstreifen und /oder des Feldwebels für 
Standortangelegenheiten werden immer wieder Verstöße gegen das Betretungs- und Befahrungsverbot festgestellt.  
Diese Zuwiderhandlungen werden verfolgt. 
 

 

Die / Der Standortälteste BURG 

 
 
Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

 


